
B e k a n n t m a c h u n g 
 
Gemeinde Sonnenstein 
 
Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Epschenrode, Weilrode, Werningerode, Stöckey, 
Weißenborn-Lüderode, Gerode und Zwinge 
 
In der 11. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 27.10.2022 wurde folgender Beschluss gefasst: 
                                   
Beschluss - Nr.:        anwesend: 5 Mitglieder 

 
19-11/2022-HA  Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung vom 09.06.2022 
 Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 

43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.02.2022 (GVBl. 
S. 90), i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie 
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die Genehmigung des nicht 
öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
09.06.2022. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
20-11/2022-HA Bekanntmachung nicht öffentlicher Beschlüsse 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2 und 26 der 
Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.02.2022 (GVBl. 
S. 90), i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie 
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die Bekanntmachung nicht 
öffentlicher Beschlüsse. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 
 

 
21-11/2022-HA Vergabe des Auftrages - 400 Fm Bucheneinschlag im Gemeindewald Holungen - 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 90) in Verbindung mit der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Fassung 
2019 Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 BAnz AT 19.02.2019 B2 den Auftrag für 400 Fm 
Bucheneinschlag im Gemeindewald Holungen an die Firma Forstdienstleister Michael 
Richter, Windische Gasse 2, 37308 Heiligenstadt zu vergeben. Die Maßnahme ist im 
beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2022 enthalten. 
 5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
22-11/2022-HA Instandsetzung Rad-/Gehweg entlang der Landesstraße NR. 1012 in der Ortsdurchfahrt 

Zwinge 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 17.02.2022 (GVBl. S. 90) und dem Thüringer Gesetz über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Thüringer Vergabegesetz - ThürVgG -)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2020 i.V.m. der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB 2019) den Auftrag für die Instandsetzung Rad-
/Gehweg entlang der Landesstraße NR. 1012 in der Ortsdurchfahrt Zwinge an die Firma 
Vollmer Bau GmbH, Am Mönchberg 2, 37115 Duderstadt zu vergeben. 

  5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 



In der 12. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 23.01.2023 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 6 Mitglieder 
 
02-12/2023-HA Genehmigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses vom 27.10.2022 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 
43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 
2022 (GVBl. S. 414, 415) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der 
Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die 
Genehmigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 27.10.2022. 
4 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 2 Enthaltung 

 
03-12/2023-HA Vergabe des Auftrages - 250 Fm Einschlag und Rückung im Gemeindewald Jützenbach  

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414,415) in Verbindung mit der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 
Bauleistungen) Fassung 2019 Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 BAnz AT 19.02.2019 B2 
den Auftrag für 250 Fm Einschlag und Rückung im Gemeindewald Jützenbach an die 
Firma Forstdienstleister Michael Richter, Windische Gasse 2, 37308 Heiligenstadt zu 
vergeben. Die Maßnahme ist im Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 enthalten. Für den 
Auftrag haben nur 2 Unternehmer ein Angebot abgegeben. 
Die Vergabe und Durchführung der Maßnahme ist trotz vorläufiger Haushaltsführung dringend 
erforderlich. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
In der 13. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 15.02.2023 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 5 Mitglieder 
 
05-13/2023-HA Genehmigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses vom 23.01.2023 
 Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 

43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 
2022 (GVBl. S. 414, 415) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der 
Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die 
Genehmigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 23.01.2023. 
3 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 2 Enthaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In der 14. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 12.06.2023 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 6 Mitglieder 
 
07-14/2023-HA Absetzung des Tagesordnungspunktes 10 - Genehmigung des nicht öffentlichen Teils 

der Niederschrift der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 15.02.2023 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2, 26 und 35 Absatz 5 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), i.V.m. § 19 Absatz 2 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderates und der Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 
25.02.2022, die Absetzung des Tagesordnungspunktes 10 – Genehmigung des nicht 
öffentlichen Teils der Niederschrift der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 
15.02.2023. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
In der 16. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 05.10.2023 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 6 Mitglieder 
 
10-16/2023-HA Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Sitzung des Haupt- 

und Finanzausschusssitzung vom 15.02.2023 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 
43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 
127) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie 
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die Bestätigung des nicht 
öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 
15.02.2023. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 1 Enthaltung 
 

11-16/2023-HA Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und 
Finanzausschusssitzung vom 12.06.2023 

 Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 
43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 
127) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie 
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die Bestätigung des nicht 
öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 
12.06.2023. 
 5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 1 Enthaltung 
 

12-16/2023-HA Bestätigung der nicht öffentlichen Niederschrift der Haupt- und Finanzausschusses vom 
14.09.2023 

 Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 
43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 
127) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie 
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die Bestätigung der nicht 
öffentlichen Niederschrift der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 14.09.2023. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 
 

13-16/2023-HA Vergabe des Auftrages - 300 Fm Einschlag und Rückung im Gemeindewald Holungen – 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127), in Verbindung mit der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Fassung 



2019 Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 BAnz AT 19.02.2019 B2 den Auftrag für 300 Fm 
Einschlag und Rückung im Gemeindewald Holungen an die Firma Forstdienstleister 
Michael Richter, Mehlsstraße 45, 37308 Westhausen zu vergeben. Die Maßnahme ist im 
Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 enthalten. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
14-16/2023-HA Vergabe des Auftrages für die Maßnahme - Wegeunterhaltung Holunger Weg - 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127), in Verbindung mit der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Fassung 
2019 Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 BAnz AT 19.02.2019 B2 
den Auftrag für die Maßnahme -Wegeunterhaltung Holunger Weg- an die Firma Schacht- 
und Erdarbeiten Thiedmann, Zum Urtal 18, 99996 Unstruttal zu vergeben. Die Maßnahme 
ist im Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 enthalten. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
15-16/2023-HA Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche aus dem Flurstück Holungen 6-237 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 sowie § 67 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) den Verkauf einer noch zu vermessenden 
Teilfläche mit einer Größe von ca. 207 m² aus der Fläche Holungen Flur 6 Flurstück 237 
zum aktuellen Bodenrichtwert in Höhe von 0,87 Euro/m² also zu einem Kaufpreis in Höhe 
von ca. 180,09 Euro an die LMBV mbH, Am Petersenschacht 9, 99706 Sondershausen. 
Alle anfallenden Kosten (Notar, Vermessung und Grundbuch) trägt die LMBV mbH. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
16-16/2023-HA Vergabe: Lieferung eines Heck- und Seitenmulchers 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.03.2023 (GVBl. S. 127) und des § 12 der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) den 
Auftrag für die Lieferung eines Heck- und Seitenmulchers an die Firma Deppe & Stücker 
GmbH, Barbiser Straße 134, 37431 Bad Lauterberg zu vergeben. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

In der 17. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 15.01.2024 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 6 Mitglieder 
 
02-17/2024-HA Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung vom 05.10.2023 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 
43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 
127) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie 
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die Bestätigung des nicht 
öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 
05.10.2023. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
03-17/2024-HA Kauf der Fläche Holungen Flur 6 Flurstück 35/9 von der Lausitzer und Mitteldeutsche 

Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 sowie § 67 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 



Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S.127) den Kauf der Fläche Holungen Flur 6 Flurstück 
35/9 mit einer Größe von 1115 m² zum aktuellen Bodenrichtwert in Höhe von 0,87 Euro/m² 
somit zu einem Kaufpreis in Höhe von 970,05 Euro zuzüglich der anfallenden 
Notarkosten von der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft 
mbH, 99706 Sondershausen, Am Petersenschacht 9. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
04-17/2024-HA Vergabe: Beschaffung von Beladung für das TLF 16/24 FF Epschenrode 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. März 2023 (GVBI. S. 127) Vergabe: Beschaffung von Beladung für das TLF 16/24 FF 
Epschenrode entsprechend des beigefügten Vergabevorschlages an die Firma BTL 
Brandschutztechnik GmbH Leipzig, Kastanienallee 13, 06184 Kabelsketal zu vergeben. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
05-17/2024-HA Vergabe: Beschaffung eines Stromerzeugers und Beleuchtungssatzes für das TLF 16/24 

FF Epschenrode 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. März 2023 (GVBI. S. 127) Vergabe: Beschaffung eines Stromerzeugers und 
Beleuchtungssatzes für das TLF 16/24 FF Epschenrode entsprechend des beigefügten 
Vergabevorschlages an die Firma Brandschutztechnik Müller GmbH, Gewerbestraße 1, 
99869 Drei Gleichen – Günthersleben zu vergeben. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
06-17/2024-HA Vergabe: Beschaffung von Atemschutz für die FF Epschenrode 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2 und 26 der 
Thüringer Kommunalordnung -ThürKO, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBI. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBI. S. 127) 
Vergabe: Beschaffung von Atemschutz für die FF Epschenrode entsprechend des 
beigefügten Vergabevorschlages an die Firma NeoVia GmbH, Zur Hagelschonung 2, 
14974 Ludwigsfelde zu vergeben. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
 
 
In der 18. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 05.02.2024 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 6 Mitglieder 
 
08-18/2024-HA Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung vom 15.01.2024 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage der §§ 2, 26, 42 Abs. 2 und 
43 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 
127) i.V.m. § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie 
der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die Bestätigung des nicht 
öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 
15.01.2024. 
 6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In der 01. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 21.08.2024 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 5 Mitglieder 
 
02-01/2024-HA Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung vom 05.02.2024 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 26, 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO- in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein 
vom 25.02.2022, die Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der 
Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 05.02.2024. 
3 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 2 Enthaltung 

 
03-01/2024-HA Vergabe des Auftrages - 500 Fm Einschlag und Rückung im Gemeindewald Holungen - 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 und 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), in Verbindung mit der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Fassung 
2019 Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 BAnz AT 19.02.2019 B2 den Auftrag für 500 Fm 
Einschlag und Rückung im Gemeindewald Holungen an die Firma Forstdienstleister 
Michael Richter, Mehlsstraße 45, 37308 Westhausen zu vergeben. 
Die Maßnahme ist im Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024 enthalten. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
04-01/2024-HA Vergabe: Regionalbudget - Sanierung Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Epschenrode 

Lieferung von Baumaterial, Containern und Geräten 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Sonnenstein und in Verbindung mit der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Fassung 
2019, Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) § 3 Abs. 1 die 
Ermächtigung der Bürgermeisterin zur selbstständigen Vergabe der Leistungen  
"Lieferung von Baumaterial, Containern und Geräten" im Rahmen der Maßnahme 
"Regionalbudget - Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Epschenrode unter 
Einhaltung des geltenden Vergaberechts sowie der sonstiger wettbewerbs- und 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
05-01/2024-HA Vergabe: Regionalbudget - Sanierung Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Epschenrode 

Lieferung und Einbau eines Sektionaltores 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Sonnenstein und in Verbindung mit der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Fassung 
2019, Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) § 3 Abs. 1 die 
Ermächtigung der Bürgermeisterin zur selbstständigen Vergabe der Leistungen  
"Lieferung und Einbau eines Sektionaltores" im Rahmen der Maßnahme 
"Regionalbudget - Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Epschenrode unter 
Einhaltung des geltenden Vergaberechts sowie der sonstiger wettbewerbs- und 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
 
 
 



06-01/2024-HA Lieferung von 2 Absetzcontainer 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 26 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
der Gemeinde Sonnenstein und dem VOL / UVgO den Auftrag für die Lieferung von 2 
Absetzcontainer an die Firma Monza GmbH, Karl - Schurz - Straße 32, 33100 Paderborn 
zu vergeben. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
07-01/2024-HA Vergabe: Regionalbudget - Fassaden- und Innensanierung "Haus Allerburg" 

Bockelnhagen -Dorfgemeinschaftshaus und Saal - Malerarbeiten 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 26, 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO- in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates und in Verbindung mit der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen, Teil A (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Fassung 
2019, Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) § 3 Abs. 1 die 
Ermächtigung der Bürgermeisterin zur selbstständigen Vergabe der Leistungen  
"Malerarbeiten" im Rahmen der Maßnahme "Fassaden- und Innensanierung "Haus 
Allerburg" Bockelnhagen - Dorfgemeinschaftshaus und Saal" unter Einhaltung des 
geltenden Vergaberechts sowie der sonstigen wettbewerbs- und haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen. 
5 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
In der 02. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 04.11.2024 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss - Nr.:        anwesend: 6 Mitglieder 
 
12-02/2024-HA Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung vom 21.08.2024 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 
Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 26, 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO- in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein 
vom 25.02.2022, die Bestätigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift aus der 
Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 21.08.2024. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 
 
 
 

Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Epschenrode, Weilrode, Werningerode, Stöckey, 
Weißenborn-Lüderode, Gerode und Zwinge 
 
In der 04. öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Sonnenstein  
am 10.03.2025 wurde folgender Beschluss gefasst: 
                                   
Beschluss - Nr.:        anwesend: 6 Mitglieder 

 
17-04/2025-HA  Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- und 

Finanzausschusssitzung vom 20.02.2025 
 Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der 

Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 26, 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer Kommunalordnung -
ThürKO- in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), § 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Gemeinderates und der Ausschüsse sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein 
vom 25.02.2022, die Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus der Haupt- 



und Finanzausschusssitzung vom 20.02.2025. 
6 Zustimmungen/ 0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltung 

 
 
Sonnenstein, 21.05.2025 
 
 
 
gez. Ertmer 
Bürgermeisterin 
 
 

Tag der Bereitstellung auf der Homepage: 21.05.2025 
 
 


